
Informationen zur Datenerhebung im Sinne der 
Datenschutzgrundverordnung DSGVO 

1. Gegenstand der  
Datenerhebung:  

 
Richtlinie für den Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die 
Aufstellung, Vorhaltung und den Abbau angemieteter Toilettenkabinen für 
öffentliche Veranstaltungen der örtlichen Vereine, Verbände und 
sonstigen Vereinigungen und Initiativen (im folgenden Zuschuss genannt) 
der Gemeinde Wiernsheim, Marktplatz 1, 75446 Wiernsheim. 
 

2. Verantwortlicher 
nach Art. 4 Nr. 7 
DSGVO 

Bürgermeister Karlheinz Oehler 

3. Behördlicher 
Datenschutz-
beauftragter  

 
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS)  
Herr Thomas Kolb 
Krailenshaldenstraße 44, 70469 Stuttgart 
datenschutz@wiernsheim.de 
 

4. Zweck der Daten-
verarbeitung 

 
Die personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Bezuschussung 
erhoben und verarbeitet.  
 

5. geplante 
Speicherungs-
dauer 

 
Die Daten werden ab sofort gespeichert und nach Ablauf von drei 
Monaten nach der Einreichung des Zuschussantrags gelöscht.  
 

6. Empfänger oder 
Kategorie von 
Empfängern der 
Daten (Stellen, 
denen die Daten 
offengelegt 
werden) 

 
Gemeindeverwaltung Wiernsheim, insbesondere Ordnungsamt und 
Kassenverwaltung. 
 

7. Betroffenenrechte  

 
Sie haben als betroffene Person das Recht, von der Gemeindeverwaltung 
Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15 
DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), die 
Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen 
Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie können verlangen, die 
bereitgestellten personenbezogenen Daten gemäß Art. 20 DSGVO zu 
erhalten oder zu übermitteln. Sie können nach Art. 21 DSGVO 
Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten 
können Sie jederzeit widerrufen. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe 
können Sie sich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, 
poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 
 

8. Verpflichtung, 
Daten bereit-
zustellen, Folgen 
der Verweigerung 

 
Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erforderlichen 
personenbezogenen Daten bereitzustellen. Sind Sie damit nicht 
einverstanden, kann eine Bezuschussung nicht erfolgen. 
 

             

                    

  

mailto:datenschutz@wiernsheim.de


Richtlinie  
 

für den Antrag auf Gewährung eines Zuschusses  
für die Aufstellung, Vorhaltung und den Abbau angemieteter Toilettenkabinen 

 für öffentliche Veranstaltungen 

der örtlichen Vereine, Verbände und sonstigen Vereinigungen und Initiativen 
 

 

A. Allgemeine Voraussetzungen 

 

1. Antragberechtigt sind alle örtlichen Vereine, Verbände oder sonstige Vereinigungen und 

Initiativen. 

 

2. Um den oben genannten Zuschuss in Anspruch nehmen zu können, ist im Anschluss an 

die Veranstaltung ein Antrag an die Gemeinde Wiernsheim zu richten. 

 

3. Anträge sind spätestens drei Monate nach Abschluss der Veranstaltung zu stellen. 

Zahlungen erfolgen ausschließlich auf das Konto des antragstellenden Vereins. 

 

4. Dem Antrag ist die entsprechende Rechnung der angemieteten Toilettenkabine 

beizufügen. 

 

5. Ausgenommen sind Antragsberechtigte (siehe A.1.), die bereits einen anderweitigen 

Zuschuss der Gemeinde für dieselbe Veranstaltung in Anspruch nehmen. 

 

B. Besondere Voraussetzungen 

 

1. Bei der ausgerichteten Veranstaltung des Antragsberechtigten (siehe A. 1.) muss es sich 

um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Veranstaltung handeln. Hierbei muss der Eintritt 

für jedermann kostenfrei sein. 

 

2. Um den oben genannten Zuschuss in Anspruch nehmen zu können, muss die 

Veranstaltung von mind. 50 Besuchern wahrgenommen werden. 

 

3. Ebenso wird ein Zuschuss nur gewährt sofern die vorhandene Infrastruktur, z.B. des 

vorhandenen Vereinsheims,  für die jeweilige Veranstaltungsgröße nicht ausreichend ist. 

 

4. Ein Antragsberechtigter (siehe A. 1.) kann maximal für eine Dauer von  zehn Tagen pro 

Jahr den oben genannten Zuschuss beantragen. 

 

C. Fördersumme 

 

Dem Antragsberechtigten (siehe A.1.) wird pro Veranstaltungstag ein Zuschussbetrag von 

100 Euro gewährt.  

 

D. Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.  



Gemeinde Wiernsheim 

Frau Schmauder 

Marktplatz 1 

75446 Wiernsheim 

Anlage zur 
 

Richtlinie  
für den Antrag auf Gewährung eines Zuschusses  

für die Aufstellung, Vorhaltung und den Abbau angemieteter Toilettenkabinen 

 für öffentliche Veranstaltungen 

der örtlichen Vereine, Verbände und sonstigen Vereinigungen und Initiativen 

 

Hiermit beantragen wir gemäß der oben genannten Richtlinie einen Zuschuss: 

Verein (Name, Postanschrift, Anschrift des Vereinslokals) 

 

Ansprechpartner/in bei Rückfragen 
(Name, Anschrift, Tel.-Nr.) 

 

 

 

 

 

Art der Veranstaltung 

 

 

 Eintritt frei 

Termin/Dauer 

 

 

 

Ort der Veranstaltung Besucherzahl 

(geschätzt) 

 

Bankverbindung: 

Kto.Inhaber/in Anschrift 

Geldinstitut 

IBAN BIC 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die umseitigen Informationen zur Datenerhebung im 

Sinne der Datenschutzgrundverordnung DSGVO zur Kenntnis genommen habe und stimme der 

Datenverarbeitung wie darin beschrieben zu. Die Richtigkeit der Angaben wird hiermit ebenso 

bestätigt. Uns ist bekannt, dass ein Rechtsanspruch auf Förderung nicht besteht. 

 

 

Wiernsheim, den ___________   ________________________ 
      Unterschrift Antragsberechtigter 


